„Radlader – Erlass“, kurze Zusammenfassung des Inhalts:
Erlaubnisse nach § 29 Abs. 3 StVO für Schaufellader mit Sichtfeldeinschränkung

Nach einer neuen Regelung des Bayerischen Innenministeriums kann seit Ende August für Schaufelradlader mit Sichtfeldeinschränkung eine Dauererlaubnis nach § 29 für Fahrten auf öffentlichen Straßen erteilt werden. Dazu müssen allerdings einige Bestimmungen eingehalten werden, die Wichtigsten sind:
1. Bei einer Fahrtstrecke bis 50 km um den Betriebssitz muss der Radlader mit einer Rundumkennleuchte ausgerüstet sein. An neuralgischen Punkten (Einmündungen, Kreuzungen, etc.) ist zur Absicherung und Einweisung eine Begleitperson vorgeschrieben. Einweiser und Fahrzeugführer müssen während der Einweisung in ständiger Sprechfunkverbindung stehen.

Bei Fahrtstrecken bis 100 km um den Betriebssitz muss zusätzlich die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs mehr als 30 km/h betragen.

2. Zur Kenntlichmachung müssen an den Seitenwänden der Schaufel Warntafeln angebracht sein. Die Schaufel muss mit einer Zahnschutzleiste mit weißer Konturmarkierung abgedeckt sein. Seitlich am Fahrzeug sind gelbe Konturmarkierungen anzubringen. 
3. Die Fahrzeugführer und Einweiser sind vom Erlaubnisinhaber oder einer von diesem bestimmten Person zu unterweisen. Die Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Die Einweiser müssen mindestens im Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse L, T oder B sein. Die Verwendung von eindeutigen Handzeichen zur Einweisung wird angeraten.

Bitte nehmen Sie den genauen und vollständigen Wortlaut des „Radlader - Erlasses“ und auch die Markierungsvorschriften zur Kenntnis! 
Beides können Sie in Ihrer MR-Geschäftsstelle erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre MR – Geschäftsstelle oder die zuständigen Sachbearbeiter beim Landratsamt.
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       Abbildung 1 - Markierungsvorschriften Radlader
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